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HauspersenalabgabeundWertzuwachsabgabe.
Wie gemeldet worden ist ,hat der Ministerrat gestern Höchst¬

sätze für die Hauspersonalabgabebeschlossen .Welcheverfassungsrechtlichen
GrundlagendieseBeschlüssehaben ,ist bishernicht bekanntgegebenworden.
Eine amtliche Mitteilung an die WienerLandesregierungist bishernicht
eingelangt .Wiedie politische Korrespondenzmeldet ,soll bestimmtwerden,
dass die ersten drei Hausgehilfenabgabefrei sein sollen ,währendbisher
in Wiendie erste Hausgehilfin abgabefrei ,für die zweite eine Abgabevon
50Schillingundfür die dritte eine Abgabevon300Schillingjährlichzu
bezahlen war .In Graz betrug die Abgabefür die erste Hausgehilfin ISchil¬

ling ,für die zweite 18 Schilling und für die dritte Hausgehilfin 51Schil¬
drei

ling jährlich . Haushalte ,die mehrals / Personenbeschäftigen ,sollennach
der Mitteilung der politischen Korrespondenz von der vierten Person angefan¬

gen je 150 Schilling Jahressteuer zahlen ,während für die vierte Hausgehil¬

fin bisher in Wieneine Steuervon550Schilling ,in Grazvon150Schilling
zu bezahlen war .In Wien stieg bisher die Progression um je 250Schilling
für jede weitere Person ,in Gramum150 Schilling für jede weiterePerson .
Ein Umbaudes WienerGesetzesnachdiesenGrundsätzenbedeutet ,dassdas
ErträgnisderAbgabe ,die für dasnächsteJahrmit700 . 000Schillingver¬
anschlagt war ,auf 39 . 000Schilling heruntersinkt .Die Abgabewird also be¬
deutungslos .Die Zahl der Haushalte in Wien ,die derzeit zwei Personenbe¬
schäftigen,beträgt . 503,dieZahlderHaushaltemitdreiPersonen162und
die ZahlderHaushalte ,die mehrals drei Personenbeschäftigen,nur151.
Ihnen kommt also die Neuregelung zugute .

DerMinisterrat hat aucheine Verordnungbetreffenddie
Ermittlung des abgabepflichtigen Wertzuwachsesvon Liegenschaften beschlos¬
sen . Diesist für die Bemessungder WertzuwachsabgabevongrosserBedeutung,
die ausser in Wienauch in Niederösterreich ,Linz und Graz und in Tirolbe¬
steht .Die neuen Vorschriften ,über deren verfassungsrechtliche Grundlage
ebenfallsnochnichtsbekanntist ,verlangendie Goldrechnungfür dieEr¬
mittlung des Erwerbs -und Veräusserungspreises .Bei der WienerWertzuwachs¬
abgabe wurde die Goldrechnung bisher überhaupt nicht durchgeführt ,weil man
von der Erwägungausging ,dass der Vorkriegshausbesitzer ,der jetzt sein
Hausverkauft,damitein Vermögenrealisiere ,das in sehr vielen Fällenvor
dem Kriege nur juristisch ,nicht aber ökonomisch ihm gehört hat .Dieamtli¬

mitchen Statistiken besagen ,dass die Wiener Häuser im Jahre 1911/Hypotheken
im Betrage von 70 Prozent ihres Wertes belastet waren .Sie haben alsd zum
Grosateil den Hypothekargläubigerngehört ,die infolge derGeldentwertung
ihre Forderungen mit einer Bagatelle zurückgezahlt erhielten ,währendauf
diese Weiseder Hauseigentümereinen oft sehr respektablenVermögenszuwachs
nur infolge der Geldentwertungerhielt .Daherhielt manes fürberechtigt ,
dass bei der Realisierung eines solchen Vermögens eine 6 prozentige Ab¬
gabegelæistet wird .Mussmunbei der Bemessungder Abgabeder Goldwertder
Vorkriegszeit zugrundegelegt werden ,so entfällt bei der Veräusserungvon
Vorkriegsbesitz die Abgabein aller Regel ,da die Häuser heute wenigerwert
sind ,als der Goldwert vor dem Kriege war .Der Einnahmenentgang ,den die Ge¬

meindeWienhiebei erfährt,ist nicht leicht abzuschätzen ,da die Zahldieser
Verkäufevonder Konjunkturauf demRealitätenmarktabhängigist undnatur¬
gemässimmergeringer wird ,weil ein grosser Teil desVorkriegsbesitzes
bereits veräussert ist . Alleinin denletzten drei Jahrenhaben5000Vor¬
kriegsbesitzer vonWienerHäuserneinen Verkaufgetätigt .
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Die Vorschriften verlangen nach der Mitteilung derpoli¬
tischen Korrespondenzaber auch ,dass der heutige Veräusserungspreisder
Liegenschaften in Gold gerechnet werden soll ,obwohl der Rückgangdes
Schillingkurses für den Verkaufder Häuser eigentlich keine Rollespielen
kannundauchsonstimgesamtenSteuerwesenbisherunberücksichtigtgeblie¬
benist . Hierwirdzumerstenmal- undzwarzu ungunstenderöffentlichen
Verwaltung - die Schillingentwertung bei einer Steuer in Anrechnungge¬
bracht .WirddarauseinallgemeinerGrundsatz,derdannnatürlichauchumge¬
kehrtGeltunghabenmüsste ,so würdedasweitgehendeKonsequenzenfüralle
Steuerträgerhaben.DieseTatsachehatEinflussauchaufdenSteuerertrag,
den die Wertzuwachsabgabebei VerkäufenvonHäusernliefert ,die erst nach
demKriegeerworbenwordensind .DiefinanzielleWirkunglässt sichauch
hiernichtgenauabschätzen.Mankannaberannehmen,dass ,wennderErtrag
derWertzuwachsabgabefür dasnächsteJahrmit5 MillionenSchillingins¬
gesamtveranschlagtwird ,mehrals die Hälfte davonin Wegfallkommenwird .
Obauf der anderenSeite durchdiese Entlastungeine solche Belebungdes
RealitätenmarktesfürVerkäufevonNachkriegsbesitzerfolgt ,dasssichdarau
auchwiederMehreinnahmenan WertzuwachsabgabeundImmobiliargebührener¬
geben,lässtsichnatürlichimVorausebenfallsnichtabschätzen.
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